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B E R I C H T E  

"Den Suizid zu erlauben ist eine ungeheuerliche Anmaßung" 

Mit einem kraftvollen rechtsphilosophischen Plädoyer gegen die Freigabe der Sterbehilfe 
weist der Philosoph Robert Spaemann die Diskutanten in die Schranken 

27.02.2015 (KAP-ID) Die österreichische Bio-
ethikkommission kann sich derzeit über eine 
ungewohnt hohe mediale Aufmerksamkeit freu-
en. Dabei sind die Themen, über die sie befinden 
musste und muss alles andere als erfreulich und 
erhebend: Fußte etwa die von einer erregten 
öffentlichen Debatte begleitete Umsetzung des 
neuen Reproduktionsgesetzes letztlich auf einem 
Mehrheitsvotum der Bioethikkommission, das 
eine weitreichende Liberalisierung empfahl, so 
ist das aktuell diskutierte Thema nicht minder 
anstößig: Die Frage der Suizidbeihilfe und die 
damit einhergehenden Fragen nach Palliativ 
Care, Patientenverfügung, Therapien am Lebens-
ende bis hin zur heiklen Frage nach der Tötung 
auf Verlangen.  
 Am 12. Februar hatte die Kommission 
ihre Voten zu diesen Fragen präsentiert: 16 der 
25 Mitglieder befürworteten demnach eine 
Lockerung des strafrechtlichen Verbots der Mit-
wirkung am Suizid, während acht Mitglieder 
eine derartige Neuregelung als problematisch 
bezeichneten und den bestehenden Paragraphen 
78 StGB als ausreichend betrachteten. Dieses 2/3-
Votum für eine Liberalisierung führte in Folge 
zu heftiger Kritik u.a. von Seiten katholischer 
Verbände und Einrichtungen: So sprach die 
Katholische Aktion Österreich von "Interessen-
politik", die "mit Ethik wenig zu tun" habe und 
das kirchliche Institut für medizinische Anthro-
pologie und Bioethik (IMABE) unterstrich, dass 
eine adäquate Antwort auf Depression und 
Hoffnungslosigkeit von Patienten nicht in einer 
Beihilfe zum Suizid bestehen könne, "sondern in 
Beratung und Beistand".  
 Tatsächlich zeichnet die Debatte in Öster-
reich von Beginn an ein starker - auch poli-
tischer - Zug in Richtung eines Ausbaus des Hos-
piz- und Palliativ Care-Wesens aus. In diesem 
Sinne hatte sich im Anschluss an das Bioethik-
kommissions-Votum u.a. Justizminister Wolf-
gang Brandstetter geäußert, der im "Kurier" (14. 
Februar) betonte: "Ich bin davon überzeugt, dass 
es ein Fehler wäre, hier Lockerungen vor-
zunehmen." Auch VP-Gesundheitssprecher Er-

win Rasinger lehnte eine Änderung mit den 
Worten ab: "Würdevolles Sterben ist ein gesell-
schaftliches Muss, hat mehr Bedeutung als fünf 
Kilometer zusätzliche Autobahn".  
 
Philosophen-Votum für aktive Sterbehilfe 
Schließlich forderte in der vergangenen Woche 
auch die Österreichische Palliativgesellschaft 
einen weiteren Ausbau der Palliativ Care-Ange-
bote in Österreich anstelle einer Gesetzes-
änderung und einer Liberalisierung der Sterbe-
hilfe. "Damit brauchen wir nicht diese gefährli-
che Richtungswendung einzuschlagen, welche 
der ärztlich assistierte Suizid mit sich bringen 
würde", so die OPG. Eine gesetzliche Freigabe 
würde einem "Richtungswechsel" bedeuten, "der 
die derzeitigen Bemühungen des Ausbaus der 
Hospiz- und Palliativversorgung beeinträchtigen 
würde".  
 Am 3. März wird außerdem der Bericht 
der parlamentarischen Enquete-Kommission 
"Würde am Ende des Lebens", bei der mehr als 
100 Experten eingebunden waren, vorliegen. 
Dann werden alle Abgeordneten der sechs Frak-
tionen beraten, welche Konsequenzen zu ziehen 
sind. 
 Eine skurril anmutende Fußnote im Blick 
auf die Voten der Bioethikkommission stellte 
wohl das Sondervotum des Philosophen Peter 
Kampits dar. Er sprach sich - als zweiter stellver-
tretender Vorsitzender der Bioethikkommission 
- für eine Freigabe selbst der Tötung auf Verlan-
gen aus - obwohl diese kaum Thema der Diskus-
sionen in der Bioethikkommission gewesen sei, 
wie das Portal "NZZ.at" schreibt. Kampits Be-
gründung:  
 "Da der Unterschied zwischen Tun und 
Unterlassen aus ethischer Perspektive eine Grau-
zone aufreißt (...) sollten die Kriterien für die Re-
form des assistierten Suizids auch auf die Tötung 
auf Verlangen übertragen werden. Insofern er-
scheint es angebracht, für Angehörige und nahe-
stehende Personen eine Straflosigkeit vor-
zusehen, wenn sie dies gegenüber einer an einer 
unheilbaren, zum Tode führenden Erkrankung 
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mit begrenzter Lebenserwartung leidenden Per-
son vornehmen. Darüber hinaus sollte eine 
Tötung auf Verlangen durch Ärzte in be-
stimmten Fällen entkriminalisiert werden (...)." 
 
"Ist Selbstmord erlaubt ist, ist alles erlaubt" 
So sehr Kampits Position eine Ausnahme und 
Sonderposition darstellt, so sehr sollte es doch zu 
denken geben, dass seine Position die bisher 
einzige öffentliche Wortmeldung eines Philoso-
phen in der österreichischen Debatte darstellt. In 
Deutschland hat sich indes zuletzt der Philosoph 
Robert Spaemann mit einem kraftvollen 
Zwischenruf in der Wochenzeitung "Die Zeit" 
(Ausgabe vom 12. Februar) zur Wort gemeldet 
und eindringlich vor einer Freigabe der Suizid-
Beihilfe gewarnt. Wer Sterbehilfe und Suizid 
enttabuisiere oder ausdrücklich erlaube, mache 
über kurz oder lang die Selbsttötung pflegebe-
dürftiger Menschen zur Pflicht, so Spaemann.  
 Spaemann baut seine Argumentation 
dabei auf einer - heute in der philosophischen 
wie theologischen Diskussion eher zur Rander-
scheinung gewordenen - Naturrechts-Philoso-
phie auf, die von der Annahme einer "konstitu-
tiven Natur des Menschen" ausgeht, die allen 
menschlichen Handlungen zugrunde liegt und 
damit als unhintergehbares Kriterium auch das 
Recht normativ grundiert.  
 So stelle etwa bereits die rechtsphiloso-
phische Grundannahme, dass aus der Straffrei-
heit des Selbstmordes das Recht abzuleiten sei, 
einem Kranken beim Suizid zu helfen, einen 
"Trugschluss" dar. Der Suizid könne in einer 
aufrechten Rechtsordnung niemals erlaubt sein, 
so Spaemann, ja er müsse sogar "geächtet" blei-
ben: "Denn wenn er eine sozial akzeptierte und 
institutionell ausgestattete Möglichkeit ist, wird 
es unvermeidlich sein, zu verhindern, dass da-
raus die Pflicht wird, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen, um den anderen nicht 
weiter zur Last zu fallen." Es komme also zu 
einer Art argumentativer Schubumkehr, inso-
fern sich dann künftig rechtfertigen müsse, wer 
die gebotenen Möglichkeiten des freiwilligen 
Aus-dem-Leben-Scheidens nicht in Anspruch 
nehme.  
 
"Ungeheuerliche Anmaßung" 
Diese Gefahr habe man schon in der Antike 
gesehen und daher seit Sokrates den Suizid 
geächtet, so Spaemann weiter. Ludwig Wittgen-
stein habe dies etwa mit dem Satz auf den Punkt 

gebracht: "Wenn der Selbstmord erlaubt ist, ist 
alles erlaubt." - Und dies, weil sich der Mensch 
mit dem Suizid der menschlichen Rechtssphäre 
entzieht, argumentiert Spaemann. Dies gelte 
letztlich auch für die Suizidbeihilfe, da kein 
Mensch einen anderen davon dispensieren kön-
ne, ihm beim Suizid zu helfen: "Er [der Suizi-
dant, Anm.] kann niemandem zumuten, zu 
sagen: 'Dich soll es nicht mehr geben'". Wer so 
handelt, negiere sich selbst als "Glied der uni-
versalen Personengemeinschaft", so Spaemann.  
 Nicht gelten lässt Spaemann darüber 
hinaus das Argument, der Suizid stelle eine 
Form der Freiheit und Befreiung etwa von Lei-
den dar. "Es kann nicht Befreiung sein, wenn das 
Subjekt möglicher Freiheit vernichtet wird". So 
kommt Spaemann zu dem Schluss: "Wie auch 
immer man den Suizid moralisch beurteilt, ihn 
juristisch zu erlauben ist eine ungeheuerliche 
Anmaßung".  
 
Normative Natur des Menschen 
Naturrechtliche Überlegungen kommen ins 
Spiel, wo sich Spaemann mit der Frage der Wil-
lensfreiheit des Suizidanten auseinandersetzt. So 
spiele der Todeswunsch der Suizidanten laut 
Spaemann in der Argumentation der Befür-
worter assistierten Suizids eine wichtige Rolle. 
Damit komme es jedoch zu erheblichen Abgren-
zungsproblemen etwa bei der Frage, wie man 
mit dem Todeswunsch aus akutem Liebeskum-
mer umgehen könne. Selbst Verfechter der Sui-
zidbeihilfe wagen es in der Regel nicht, so Spae-
mann, "jeden Todeswunsch zu respektieren" - 
anders gesagt: Selbst bei Verfechtern des freien 
Willens gibt es offenbar eine Art normative Ba-
sis, auf der der Sterbewille eingeschätzt und 
bewertet wird. Kein Arzt werde schließlich je-
mandem beim Suizid helfen, "von dem wir wis-
sen, dass sein Wunsch, sich zu töten oder töten 
zu lassen, übermorgen schon Vergangenheit sein 
wird".  
 Es gebe also offenbar, so Spaemann 
weiter, "doch eine normative Natur des Men-
schen". Diese trete auch dort zum Vorschein, wo 
man etwa einem Menschen Personalität und 
Würde zuspricht, wo er selber über kein Selbst-
bewusstsein verfügt - wie etwa im Schlaf. Anders 
gesagt: Robert Spaemann hält Vertretern einer 
voluntaristischen Philosophie, die sämtliche 
Entscheidungen ganz auf die bewusste Wahl 
und Entscheidung der Person abstellt, die jeder 
bewussten Entscheidung vorausgehende 
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menschliche Natur als normativ und konstitutiv 
entgegen: "Der, der wählen soll, wer er sein will, 
ist ja schon jemand, der eine Natur besitzt, 
aufgrund deren er wählt. Und in der Tat ist es 
auch nur erlaubt, sich in das Leben unserer 
Mitmenschen einzumischen, weil wir aufgrund 
einer gemeinsamen menschlichen Natur eine 
Solidargemeinschaft sind."  
 Der biblische Monotheismus hat diese 
grundlegende Einsicht in die Erzählung von 
Kain und Abel einfließen lassen, wie Spaemann 
erläutert: "Gott stellt den ersten Brudermörder 
Kain zur Rede. Er fragt nicht. ob er dem Abel 
etwas zuleide getan hat, er fragt nur: Wo ist dein 
Bruder? Kain ist ein Liberaler. Er antwortet: Bin 
ich denn der Hüter meines Bruders? Wieso muss 

ich wissen, wo er ist? Aber Gott will, dass er das 
weiß. Aber nicht, um ihm behilflich zu sein 
dabei, sich selbst zu töten." 
 Schließlich beendet Spaemann sein 
Plädoyer gegen jede Form der Euthanasie mit 
einer Unterscheidung zwischen Sterbehilfe und 
Sterben-Lassen durch Unterlassung von Maß-
nahmen, die einen Patienten "zum Leben zwin-
gen". So würde er eine Gesetzesänderung be-
fürworten, die Strafen für Ärzte aussetzt, wenn 
diese "unter Berücksichtigung aller Bedingungen 
die außerordentlichen Maßnahmen der Lebens-
verlängerung" einstellen. Wer das tue, "tötet 
nicht, sondern hört auf, einen Patienten zum 
Leben zu zwingen", so Spaemann.  

  

Altersfreitod zweier Schotten wegen "Trennungsangst" 

Schweiz macht ernst mit selbstbestimmten Suizid für Ausländer ohne unheilbare Erkrankung 
und ohne Mitwissen der Verwandten 

27.02.2015 (KAP-ID) Mit ihrer Ankündigung vom 
Frühjahr 2014, "Altersfreitod" für lebensmüde, 
also nicht unheilbar kranke Menschen an-
zubieten, machen Schweizer Sterbehilfeorgani-
sationen nun offensichtlich ernst: Zwei hoch-
betagte Verwandte aus Schottland nahmen sich 
mithilfe der umstrittenen Suizid-Beihilfe-Organi-
sation "Eternal Spirit" in der Schweiz per tödli-
chem Drogenmix ohne Mitwissen der nächsten 
Verwandten das Leben, berichtet das Wiener 
Bioethikinstitut "Imabe".  
 Angaben der britischen Tageszeitung 
"The Telegraph" (1. Februar) zufolge hatten die 
Cousins Stuart Henderson (86), und Phyllis 
McConachie (89) 40 Jahre lang füreinander ge-
sorgt und lebten zuletzt in einer geschützten 
Wohnanlage in getrennten Wohnungen. Da sie 
sich eine Hüftverletzung zugezogen hatte, be-
fürchteten die beiden, auseinandergerissen und 
in verschiedenen Altersheimen untergebracht 
zu werden.  
 "Eternal Spirit"-Präsidentin Erika Preisig 
hatte das schottische Paar zuvor besucht und die 
Reise in jene Basler Wohnung vorbereitet, in der 
die Organisation Freitode begleitet – ausländi-
sche Mitglieder der Organisation zahlen dafür 
10.000 Franken (9.400 Euro), Einheimische 3.000 
Franken (2.800 Euro). Preisigs Angaben zufolge 
orientieren sich die Preise an jenen der 
Sterbehilfeorganisation Dignitas. Hendersons 

Neffe beklagte, er habe als nächster Angehöriger 
erst Wochen später vom Suizid seines Onkels in 
der Schweiz erfahren.  
 Peter Saunders, Direktor der britischen 
Palliativ-Organisation "CareNotKilling", sprach 
angesichts des Suizids der beiden schottischen 
Pensionisten von einer "großen Tragödie". Das 
Paar sei offensichtlich von dem Gedanken, 
getrennt zu sein, in dieses verzweifelte Vorgehen 
hineingetrieben worden. Der Fall mache erneut 
die Notwendigkeit einer umfassenden und 
erschwinglichen Pflege deutlich, in der nicht nur 
physische, sondern auch soziale und spirituelle 
Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt 
werden. 
 Der Vorfall wurde just zum Zeitpunkt 
einer heftigen Debatte in Großbritannien publik: 
Kurz zuvor, am 16. Jänner, hatten Sterbehilfe-
Befürworter im britischen House of Lords das 
Wort "Suizid" durch "selbstbestimmtes Sterben" 
ersetzt haben wollen. Sie scheiterten  u.a. des-
halb, da sie vorerst keine rechtlich klare Defini-
tion von "unheilbare, zum Tode führende 
Krankheit" liefern konnten. Anlass für die 
Diskussion war die zweite Debatte über den Ge-
setzesentwurf zur Legalisierung der Beihilfe 
zum Suizid für unheilbar Kranke, den Lord Fal-
coner eingebracht hatte.  
 Der Fall der beiden Schotten erinnert an 
jenen der 64-jährigen Belgierin Godelieva De 


